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Am Markt 11 · 15345 Eggersdorf · Tel.: 03341/44 96 70 · Fax: 03341/44 96 71 · anwalt@siewert.de

Widerrufsbelehrung
Fassung vom 28.06.2026 · Entspricht Anlage 1 zu Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB

in der Fassung des Gesetzes v. 03.02.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 28), in Kraft seit 19.06.2026

1. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich,

Rechtsanwalt Steffen Siewert

Am Markt 11

15345 Eggersdorf

Telefax: 03341/44 96 71

E-Mail: anwalt@siewert.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, ein Telefax oder eine E-Mail)

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte

Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

2. Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe,

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie

mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen

entspricht.

3. Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn ich auf Ihre ausdrückliche Zustimmung hin mit der Ausführung

der Dienstleistung begonnen habe und die Dienstleistung vollständig erbracht wurde, bevor Sie Ihr

Widerrufsrecht ausgeübt haben.



Ich bestätige, vorstehende Widerrufsbelehrung erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben:

________________________________    ________________________________

Ort, Datum    Unterschrift / Auftraggeber

Erklärung zum vorzeitigen Leistungsbeginn (nur auszufüllen, wenn Leistungsbeginn vor Ablauf
der Widerrufsfrist ausdrücklich gewünscht wird)

In Kenntnis der vorstehenden Widerrufsbelehrung verlange ich als Auftraggeber ausdrücklich, dass

Rechtsanwalt Steffen Siewert mit seiner Leistung bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Mir ist

bekannt, dass ich bei vorzeitigem Widerruf verpflichtet bin, für die bis zum Widerruf erbrachten

Leistungen anteilig Wertersatz zu leisten, und dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger

Vertragserfüllung durch Rechtsanwalt Steffen Siewert vor Ablauf der Widerrufsfrist erlischt.

________________________________    ________________________________

Ort, Datum    Unterschrift / Auftraggeber

Hinweis zur Gesetzesgrundlage: Diese Widerrufsbelehrung entspricht dem amtlichen Muster gemäß Anlage 1 zu Art. 246a
§ 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des
Versicherungsvertragsrechts sowie zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts vom 3. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr.
28), in Kraft getreten am 19. Juni 2026. Das Muster gilt für Dienstleistungsverträge, die im Fernabsatz oder außerhalb von
Geschäftsräumen mit Verbrauchern i. S. d. §§ 312 ff. BGB geschlossen werden. Es entfaltet die Gesetzlichkeitsfiktion gem.
Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB, sofern es zutreffend ausgefüllt und unverändert verwendet wird.

Hinweis zur Anwendbarkeit: Mandatsverhältnisse mit Verbrauchern, die ausschließlich in der Kanzlei und nach
persönlichem Erstkontakt begründet werden, sind in der Regel keine Fernabsatz- oder Außergeschäftsraumverträge i. S. d. §
312b bzw. § 312c BGB. Dieses Formular ist nur dann zu verwenden, wenn der Mandant ausdrücklich Verbraucher ist und
der Vertragsschluss auf einem Fernkommunikationsmittel (Telefon, E-Mail, Fax) beruht.


